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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1986

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §4 Abs5 Satz2 idF 1977/645;

Rechtssatz

Es tri8t nicht zu, daß durch die Scha8ung des zweiten Satzes zu § 4 Abs 5 UStG 1972 durch das zweite AbgÄG entgegen

dem ausdrücklichen Wortlaut "einzelnen Spielabschluß" oder "einzelne Wette" eine Auslegung zulässig wäre, wonach

"einzelne" Spielabschlüsse oder Wetten zu einer größeren Einheit zusammengefaßt werden könnten.
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